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Stadt 
Heidelberg 

D ruc ks ache: 

0 0 2 9 / 2 0 2 4 / B V  
D a t um: 

18.01.2024 

Fe de rführung: 

Dezernat I, Referat des Oberbürgermeisters - Sitzungsdienste 

B e t eiligung: 

Dezernat I, Rechtsamt 

B e t reff: 

Ha uptsatzung der Stadt Heidelberg  
hier: Korrektur durch 1. Änderungssatzung 

B e s c h l u s s v or l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: 
Z u stimmung zur 
B eschlussempfehlung: 

Han dzeichen: 

Haupt- und 
Finanzausschuss 

24.01.2024 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 01.02.2024 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  
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B eschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt die in der Anlage 01 beigefügte „1. Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung“. 

 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 keine  
  
Einnahmen:  

 keine  

  
Finanzierung:  

 keine  

  
Folgekosten:  

 keine  

  

    
 
 
Zusammenfassung der Begründung: 

Bei der Anpassung der Wertgrenzen (Drucksache 0347/2023/BV) wurde versehentlich nicht die 
aktuellste Version der Hauptsatzung (Stand Juni 2022), sondern die Vorgängerfassung aus dem 
Jahr 2020 als Grundlage verwendet. Der daraus resultierende Fehler bei der Neufassung der 
Hauptsatzung im Dezember 2023 soll durch die 1. Änderungssatzung korrigiert werden. 
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Begründung:  

Der Gemeinderat hat am 14. Dezember 2023 die Hauptsatzung der Stadt Heidelberg neu gefasst. 
Neben redaktionellen Korrekturen stand die Anpassung der Wertgrenzen im Vordergrund. 
Versehentlich wurde bei der Neufassung der Hauptsatzung versäumt, die erste Änderungssatzung im 
Bereich der Personalangelegenheiten zu berücksichtigen (Gemeinderatsbeschluss vom 02. Juni 
2022, Drucksache 0181/2022/BV). Dieses Versäumnis soll durch die 1. Änderungssatzung behoben 
werden.  

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der 
L okalen Agenda Heidelberg 

Ziele des Stadtentwicklungsplanes sind hiervon nicht betroffen. 
 
 
gezeichnet 
in Vertretung 
Jürgen Odszuck 
 
 
 
Anlagen zur Drucksache:  

Nu mmer: B ez eichnung:  

01 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
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